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Index

L37351 Jagdabgabe Burgenland

L65000 Jagd Wild

L65001 Jagd Wild Burgenland

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §367;

ABGB §825;

JagdG Bgld 1988 §5 Abs1;

JagdG Bgld 1988 §7 Abs1;

JagdRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Unter dem Begriff mehrere Eigentümer iSd § 7 Abs 1 Bgld JagdG 1989 sind - im systematischen Zusammenhang mit der

Begri<sbestimmung der Eigenjagdbefugnis nach § 5 Abs 1 Bgld JagdG 1989 - nicht mehr als zwei, sondern mehr als ein

Eigentümer zu verstehen. Der Gesetzgeber geht im § 5 Abs 1 Bgld JagdG 1989 davon aus, dass der Eigentümer (dem

die Eigenjagdbefugnis zukommt) entweder eine einzelne Person oder eine Mehrheit von Personen zu sein hat, wobei

im letzteren Fall dies nur dann gegeben ist, wenn der Besitz räumlich ungeteilt ist. Mit der Formulierung "der Besitz

räumlich ungeteilt" stellt der Gesetzgeber ganz offensichtlich auf das Miteigentum iSd § 825 ABGB ab.
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